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Am 9.1.2002 haben Vertreter des Landeskirchenamtes dem Insolvenzverwalter ihr Interesse erklärt, die Einrichtungen des Diakoniewerks (allerdings vorerst ohne das Wohnstift) in geeigneter Form weiterzubetreiben. 
Auch an einem weiteren Betrieb des Wohnstifts ist die Landeskirche interessiert. Allerdings müßten dazu einige Rahmenbedingungen vorab noch verändert werden.
Die Gesamtmitarbeitervertretung begrüßt diese Planungen sowohl für die Masse der Einrichtungen als auch speziell bezüglich des Wohnstifts ausdrücklich und erhofft sich eine rasche Umsetzung, die im Übrigen auch von der Landeskirche angestrebt wird.



Wie sieht der weitere Ablauf aus? 

1. Voraussetzung für den dauerhaften weiteren Betrieb ist die Schaffung einer Gesellschaftsform, die als Betreiber auftreten kann. Dies ist daher die derzeitige Aufgabe der zuständigen Personen bei der Landeskirche. 
Welche Form hier gewählt wird, dürfte vor allem von betriebswirtschaftlichen und juristischen Überlegungen bestimmt sein. 
Die Gesamtmitarbeitervertretung wird darauf dringen, daß es auch für den Fall der Gründung mehrerer Gesellschaften einen einheitlichen übergeordneten Träger geben wird. Das wäre aus unserer Sicht der sicherste Weg, mögliche Nachteile sowohl für die Verwaltungsmitarbeiter als auch für die Tätigkeit der G-MAV von vornherein zu verhindern.

2. Der Insolvenzverwalter hat ein unabhängiges Gutachterteam beauftragt, ein im Insolvenzrecht vorgeschriebenes Bewertungsgutachten des Diakoniewerk zu erstellen. Dessen Fertigstellung ist kaum vor Anfang März zu erwarten. Vorher wird es auch keine Verhandlungen über die Kosten geben, die dem neuen Betreiber bei einer Übernahme entstehen. Den Vertretern der Landeskirche ist bewußt, daß es hierbei um beträchtliche Summen geht.

3. Eine Betriebsübergabe ist nach der Insolvenzordnung erst nach einer Gläubigerversammlung möglich. Erwartungen, daß diese vor Ende April stattfinden könnte, sind nach Ansicht des Insolvenzverwalters nicht realistisch.


Die Gesamtmitarbeitervertretung wird in ständigem weiteren Kontakt mit Insolvenzverwalter, Geschäftsführung, Vorstandsmitgliedern und Vertretern der landeskirchlichen Verhandlungsgruppe den gesamten Prozeß begleiten und die Mitarbeiterschaft jeweils möglichst rasch über neue Entwicklungen informieren.

